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Wegleitung 
zur Steuererklärung für die Besteuerung nach dem Aufwand 

Allgemeine Hinweise 

  

Die Rechtsgrundlagen für die Besteuerung nach dem Aufwand sind: 
 Artikel 14 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG), 
 Verordnung des Bundesrates über die Besteuerung nach dem Aufwand bei der direkten Bun-

dessteuer, 
 Kreisschreiben Nr. 44 vom 24. Juli 2018 "Besteuerung nach dem Aufwand bei der direkten 

Bundessteuer" der eidgenössischen Steuerverwaltung. 
 Artikel 6 des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und 

Gemeinden (StHG); 
 § 17a des Gesetzes über die Staats- und Gemeindesteuern (StG), 
 §§ 1b - 1f der Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über die Staats- und Gemeinde-

steuern (StV). 

 Rechtsgrundlagen 

Personen mit ausschliesslich ausländischem Bürgerrecht, die wegen ihres inländischen Wohnsit-
zes oder Aufenthaltes steuerpflichtig sind, können an Stelle der ordentlichen Steuer vom gesam-
ten Einkommen und Vermögen eine Steuer nach dem Aufwand entrichten, sofern sie 
 in der Schweiz keine Erwerbstätigkeit ausüben und 
 in den letzten zehn Jahren vor ihrer Einreise in die Schweiz hier keine Erwerbstätigkeit ausge-

übt haben oder wegen eines öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses in der Schweiz nicht 
steuerpflichtig gewesen sind. 

Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, sowie Partnerinnen oder Part-
ner in eingetragener Partnerschaft in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Partnerschaft müssen 
die vorgängig aufgeführten Voraussetzungen beide erfüllen. 

 Voraussetzung für 
die Besteuerung 
nach dem Aufwand 

Eine die Besteuerung nach dem Aufwand ausschliessende Erwerbstätigkeit in der Schweiz übt 
aus, wer in der Schweiz ganz oder teilweise einem Haupt- oder Nebenberuf nachgeht und daraus 
im In- oder Ausland Einkünfte erzielt; dies trifft ohne weiteres zu auf Schriftsteller/innen, Kompo-
nistinnen/Komponisten, Erfinder/innen, Schauspieler/innen, Musiker/innen, Regisseurinnen/
Regisseure, Sportler/innen usw., die in der Schweiz persönlich zu Erwerbszwecken auftreten. 

 Definition Erwerbstä-
tigkeit in der Schweiz 

Die Steuer wird nach den jährlichen, in der Bemessungsperiode im In- und Ausland entstandenen 
Lebenshaltungskosten der steuerpflichtigen Person und der von ihr unterhaltenen Personen, min-
destens aber nach dem höchsten der folgenden Beträge bemessen. In der Steuererklärung sind 
sowohl der Aufwand (Abschnitt II) als auch die bestimmten Einkünfte (Abschnitt III und ggf. IV) 
anzugeben. 

 Gegenstand der  
Steuer nach dem 
Aufwand  

Erläuterungen   

Als massgebender Aufwand gelten die in der Bemessungsperiode im In- und Ausland entstande-
nen Lebenshaltungskosten der steuerpflichtigen Person und der von ihr unterhaltenen, im In- und 
Ausland lebenden Personen (Prinzip des weltweiten Aufwands). Die ausserordentlichen und 
nichtperiodischen Kosten, wie zum Beispiel die Schenkung eines bedeutenden Teils des Vermö-
gens der steuerpflichtigen Person, gelten in der Regel nicht als Unterhaltskosten der steuerpflich-
tigen Person oder derer Familie. 

 Abschnitt II 
Angaben über den  
Aufwand 

Die hier verlangten Angaben dienen der Veranlagungsbehörde zur Überprüfung der unter Ziffer 1 
deklarierten Kosten der Lebenshaltung und zur Ermittlung des Betrages, der als gesetzlicher Min-
destaufwand zwingend beachtet werden muss, nämlich: 

 Ziffer 3 
Angaben zu  
Kontrollzwecken 

a) für die einen eigenen Haushalt führenden steuerpflichtigen Personen bei: 
 den Staats- und Gemeindesteuern das Zehnfache des jährlichen Mietzinses oder des jähr-

lichen Mietwertes des eigenen Hauses oder der Wohnung im eigenen Hause; 
 der direkten Bundessteuer das Siebenfache des jährlichen Mietzinses oder des jährlichen 

Mietwertes des eigenen Hauses oder der Wohnung im eigenen Hause. 

b) für die übrigen steuerpflichtigen Personen bei: 
 den Staats- und Gemeindesteuern das Vierfache des jährlichen Pensionspreises für Unter-

kunft und Verpflegung; 
 der direkten Bundessteuer das Dreifache des Pensionspreises für Unterkunft und Verpfle-

gung (inkl. Getränke, Heizung, Bedienung usw.).  

 Mietwert oder 
Pensionspreis 
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  Als Mietwert des eigenen Hauses oder der eigenen Wohnung (Ziff. 3 Bst. bb oder cc) ist der Be-
trag einzusetzen, den die steuerpflichtige Person als jährlichen Mietzins für ein gleichartiges Ob-
jekt in gleicher Wohnlage zu bezahlen hätte.  

Bei selbstbewohnten Einfamilienhäusern, Eigentumswohnungen, Villen, usw. ist der für die direkte 
Bundessteuer massgebende Mietwert anzurechnen (bei im Kanton Thurgau gelegenen Objekten 
ist dies 80 % des durch die Steuerverwaltung Thurgau geschätzten Mietwerts aus Selbstnutzung). 

Mindeststeuerlast 
Staats- und Gemein-
desteuern 

 Die Einkommens- und Vermögenssteuern, die nach dem Aufwand besteuerte Personen jährlich 
an den Kanton Thurgau und die Thurgauer Gemeinden zu bezahlen haben, müssen jedoch min-
destens CHF 150 000 betragen.  

Mindestbemessung 
direkte Bundessteuer 

 Bei der direkten Bundessteuer besteht ein steuerbares Mindesteinkommen (Stand Steuerperiode 
2023 = Fr. 421'7000). 

Abschnitt III 
Angaben über  
bestimmte Einkünfte/ 
Vermögenswerte 

 Abgestellt wird auf die Einkünfte, die der steuerpflichtigen Person und den von ihr in der Steuer-
pflicht vertretenen Personen in der zu deklarierenden Steuerperiode aus den in der Steuererklä-
rung genannten Quellen zugeflossen sind. Kantonal sind zudem die in der Steuererklärung ge-
nannten Vermögenswerte massgebend (Stand Ende Steuerperiode). 

Ziffer 4 
In der Schweiz gele-
gene Liegenschaften 

 Die Einkünfte aus Liegenschaften sind brutto anzugeben, d.h. ohne Abzug der Schuldzinsen und 
Kosten (für die Kosten ist unter Ziffer 11a ein Abzug vorgesehen). Zum Bruttoertrag gehören der 
Mietwert der selbstbenützten Räume sowie der Miet- und Pachtertrag, einschliesslich aller Vergü-
tungen der Mieter/innen für Nebenkosten, mit Ausnahme der Entschädigungen für Heizung, 
Warmwasser und Reinigung. Bei selbst genutzten Liegenschaften dient als Grundlage für die 
Besteuerung der von der Steuerbehörde geschätzte Mietwert. Für am Wohnsitz selbstbewohnte 
Liegenschaften kann kantonal ein Selbstnutzungsabzug von 40 % und beim Bund von 20 % vor-
genommen werden. Von den Mietwerten selbstbenutzter Ferien- und Zweitwohnungen kann hin-
gegen kein solcher Abzug vorgenommen werden.  

Setzen Sie in Ziffer 4 der Steuererklärung den nach den kantonalen Bestimmungen errechneten 
Liegenschaftsertrag ein. Abweichungen zur direkten Bundessteuer werden von der Veranla-
gungsbehörde von Amtes wegen berücksichtigt. In der Kolonne „Steuerwert“ ist das Total der 
kantonalen Steuerwerte der Liegenschaften einzutragen. Für die Deklaration der Detailangaben 
kann das Formular 7 „Angaben bei Liegenschaftenbesitz“ benutzt oder eine Aufstellung mit allen 
notwendigen Angaben beigelegt werden.  

Ziffer 6 
In der Schweiz ange-
legtes bewegliches 
Kapitalvermögen 

 Über die hier anzugebenden Einkünfte und Vermögenswerte aus beweglichem Kapitalver-
mögen ist der Steuererklärung eine detaillierte Aufstellung auf dem Formular Nr. 2 „Wertschriften-
und Guthabenverzeichnis“ beizulegen. 

Im Formular sind alle Einkünfte aus den unter Ziffer 6 der Steuererklärung erwähnten Kapitalanla-
gen aufzuführen, und zwar auch dann, wenn die in Betracht kommenden Wertschriften im Aus-
land aufbewahrt sind. Umgekehrt fallen Einkünfte aus ausländischen Wertschriften, die nicht 
durch schweizerische Grundstücke oder durch Verpfändung schweizerischer Grundpfandtitel 
sichergestellt sind, ausser Betracht, gleichgültig ob diese Wertpapiere in der Schweiz oder im 
Ausland deponiert sind. Solche Einkünfte sind deshalb im Wertschriftenverzeichnis nur aufzufüh-
ren, wenn es sich um Einkünfte handelt, die unter Ziffer 9 bzw. 14 der Steuererklärung fallen. 

Als Einkünfte aus beweglichem Kapitalvermögen gelten alle durch Zahlung, Überweisung, Gut-
schrift oder Verrechnung oder auf andere Weise erhaltenen Zinsen und Gewinnanteile aus den in 
Betracht kommenden Wertschriften und Guthaben. 

Die Kolonne „Steuerwert“ von Formular 2 ist für alle unter Ziffer 6 der Steuererklärung erwähnten 
Kapitalanlagen aufzuführen. Hingegen nicht aufzuführen sind die Steuerwerte der unter den Zif-
fern 9 bzw. 14 der Steuererklärung fallenden Kapitalanlagen. 

Verrechnungssteuer-
anspruch 

 Der nach dem Aufwand steuerpflichtigen Person steht ein Anspruch auf Rückerstattung der ihr an 
der Quelle abgezogenen schweizerischen Verrechnungssteuer zu. Der Anspruch erstreckt sich 
nur auf Verrechnungssteuerbeträge, die während der Dauer der unbeschränkten Steuerpflicht 
fällig geworden sind. Er wird durch Einreichung des Wertschriften- und Guthabenverzeichnisses 
geltend gemacht. 

Ziffer 8 
Ruhegehälter, Renten  
und Pensionen. 

 Hier anzugeben sind alle von in der Schweiz domizilierten Schuldnerinnen/Schuldnern ausgerich-
teten Ruhegehälter, Renten und Pensionen sowie Unterhaltsbeiträge, die die steuerpflichtige Per-
son infolge Scheidung oder Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft sowie gerichtlicher oder 
tatsächlicher Trennung für sich und die unter ihrer elterlichen Gewalt stehenden Kinder erhält. 

Die steuerbaren Ruhegehälter, Renten und Pensionen unterliegen den Staats- und Gemeinde-
steuern sowie der direkten Bundessteuer in der Regel wie folgt: 

 Einkünfte aus Leibrenten und Verpfründung sind zu 40% steuerbar.  
Der Rückkaufswert (inkl. Überschussanteile) ist in der Kolonne Steuerwert zu deklarieren.  

 Alle übrigen Renten und Pensionen sowie Einkünfte aus Wohnrecht und Nutzniessung sind zu 
100% steuerbar. 
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Anzugeben sind nur diejenigen Einkünfte der massgebenden Zeit, für die auf Grund eines von der 
Schweiz abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommens tatsächlich Befreiung oder Rücker-
stattung von ausländischen Steuern beansprucht worden ist oder beansprucht wird. Ein Doppel-
besteuerungsabkommen wird auch dann beansprucht, wenn die Entlastung nicht auf Grund eines 
besonderen Antrages mit amtlicher Bescheinigung, sondern (wie vielfach beim Bezug von Lizenz-
gebühren, Pensionen und Ruhegehältern) auf Grund der blossen Angabe der schweizerischen 
Adresse an den/die ausländische/n Schuldner/in erfolgt.  

 Ziffer 9 
Einkünfte, für die gänz-
liche oder teilweise 
Befreiung oder Rück-
erstattung von auslän-
dischen Steuern bean-
sprucht wird 

Es steht der steuerpflichtigen Person frei, bezüglich aller Einkünfte aus einem Staate, welche 
unter ein Doppelbesteuerungsabkommen fallen, auf die Geltendmachung der Abkommensvorteile 
zu verzichten, wenn sie den Einbezug dieser Einkünfte in die Steuerberechnung nach dem Auf-
wand vermeiden will. Wünscht sie nachträglich auf bereits zugekommene Abkommensvorteile zu 
verzichten, so hat sie die im Ausland nicht entrichtete Steuer spontan nachzuentrichten. 

Die steuerpflichtige Person darf nur für solche Einkünfte in den Genuss der Abkommensvorteile 
kommen, die während der Zeit ihrer unbeschränkten Steuerpflicht in der Schweiz fällig geworden 
sind. Im Verhältnis zu Frankreich ist darauf hinzuweisen, dass eine nach dem Aufwand besteuer-
te Person nicht als in der Schweiz ansässig gilt und daher die Abkommensvorteile nicht bean-
spruchen darf, wenn sie auf einer pauschalen Grundlage besteuert wird, die nach dem Mietwert 
der Wohnstätte(n) bemessen wird, über die sie in der Schweiz verfügt. Die Bestimmungen des 
Bundesratsbeschlusses vom 14. Dezember 1962 betreffend Massnahmen gegen die ungerecht-
fertigte Inanspruchnahme von Doppelbesteuerungsabkommen des Bundes bleiben ausdrücklich 
vorbehalten. Zu beachten ist, dass Personen, die anstelle der ordentlichen Einkommenssteuern 
des Bundes, der Kantone und der Gemeinden eine Steuer nach dem Aufwand entrichten, keinen 
Anspruch auf die Anrechnung ausländischer Quellensteuern (VStA) der endgültig zurückbehalte-
nen ausländischen Steuern an die schweizerischen Steuern haben; eine Ausnahme besteht unter 
gewissen Voraussetzungen für amerikanische, belgische, deutsche, italienische, kanadische, 
österreichische und norwegische Steuern (Art. 4 des Bundesratsbeschlusses vom 22. August 
1967/7. Dezember 1981 über die pauschale Steueranrechnung). 

Erträge von Wertschriften und Guthaben (Ziffer 9a der Steuererklärung) sind im Wertschriften-
verzeichnis detailliert aufzuführen. Sie sind mit dem erhaltenen Nettobetrag zuzüglich zurück-
verlangte ausländische Quellensteuer einzusetzen. Die Kolonne „Steuerwert“ kann im Wert-
schriften- und Guthabenverzeichnis leer gelassen werden. 

  

Wird die Entlastung von Steuern auf Einkünften aus Belgien, Deutschland, Italien, Kanada, 
Norwegen, Österreich oder den Vereinigten Staaten beantragt, sind diese Einkünfte unter 
Abschnitt IV der Steuererklärung aufzuführen. 

  

Die Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten der Liegenschaften umfassen die nachstehend
umschriebenen Aufwendungen: 

 Unterhaltskosten: Auslagen für Reparaturen und Renovationen ohne wertvermehrende Auf-
wendungen. Einlagen in Reparatur- und Erneuerungsfonds von Stockwerkeigentumsgemein-
schaften. Energiesparende und dem Umweltschutz dienende Investitionen können in einem 
gewissen Umfange abgezogen werden. 

 Betriebskosten: Sofern der/die Hauseigentümer/in dafür aufkommt wie: Abwasserentsorgung,
Strassenbeleuchtung, Liegenschaftssteuern usw., Entschädigungen an den/die Hauswart/in, 
sofern sie nicht in der Heiz- und Nebenkostenabrechnung enthalten sind. 
Bei selbstgenutzten Liegenschaften ist der Abzug der Betriebskosten auf die eigentlichen "Be-
sitzesabgaben" beschränkt, also auf diejenigen Aufwendungen, die vom Eigentümer unabhän-
gig von der Nutzung zu tragen sind (z.B. Liegenschaftensteuer, Gebäudeversicherung).  

 Versicherungsprämien: Sachversicherungsprämien für Brand-, Wasserschaden-, Glas- und
Haftpflichtversicherungen für die Liegenschaft(en) (ohne Hausratversicherung). 

 Verwaltungskosten: Auslagen für Porti, Telefon, Inserate, Betreibungen, Prozesse usw., Ent-
schädigung an den/die Liegenschaftsverwalter/in (nur tatsächliche Auslagen, keine Entschädi-
gung für eigene Arbeit). 

 Ziffer 11a 
Unterhalts-, Betriebs- 
und Verwaltungskosten 
von Liegenschaften 

Grundsätzlich können entweder die tatsächlichen Kosten oder ein Pauschalabzug geltend ge-
macht werden. Der Pauschalabzug beträgt 10 Prozent vom Mietertrag bzw. vom steuerbaren 
Mietwert, wenn das Gebäude zu Beginn der Steuerperiode bis zehn Jahre alt ist und 20 Prozent, 
wenn das Gebäude in diesem Zeitpunkt älter als zehn Jahre ist. 

 Pauschalabzug für 
Liegenschaftenunter-
halt 

Als Kosten der allgemein üblichen Verwaltung der Wertschriften und Guthaben gelten die Kosten 
der Verwahrung und gewöhnlichen Verwaltung in offenen Depots (sog. Depotspesen), mit Ein-
schluss der zur Erzielung des Ertrages notwendigen Auslagen, wie Inkasso- und Affidavitspesen. 
Massgebend sind nur die Vermögensverwaltungskosten, welche auf die in der Kontrollrechnung 
berücksichtigten Werte entfallen. 

 Ziffer 11b 
Vermögensverwal- 
tungskosten von  
Wertschriften und  
Guthaben 
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  Anstelle der effektiven Vermögensverwaltungskosten können für sämtliche abzugsfähigen Kosten 
pauschal 2 Promille des Steuerwertes der in den Ziffern 6 und 9 berücksichtigten durch Dritte 
verwalteten Wertschriften abgezogen werden. Der Pauschalabzug beträgt maximal Fr. 6 000. 
Darlehen, Bankguthaben aller Art sowie nichtkotierte Beteiligungen nach § 37 Absatz 3 StG (Be-
teiligungsrechte der „eigenen“ Unternehmung) werden bei der Berechnung des Pauschalabzugs 
nicht berücksichtigt. Der Nachweis höherer abzugsfähiger Vermögensverwaltungskosten bleibt 
vorbehalten. 

Ausserdem können hier die nicht rückforderbaren ausländischen Quellensteuern abgezogen wer-
den, sofern sie nicht unter Ziffer 9 bereits berücksichtigt sind. 

Sofern die Vermögensverwaltungskosten und die nicht rückforderbaren ausländischen Quellen-
steuern bereits in den Ziffern 6 und 9 berücksichtigt sind, ist Ziffer 11b leer zu lassen. 

Abschnitt IV 
Angaben über Ein-
künfte aus Belgien, 
Deutschland, Italien, 
Kanada, Norwegen, 
Österreich oder den  
Vereinigten Staaten 
(USA) 

 Beansprucht eine nach dem Aufwand steuerpflichtige Person auf Grund der Doppelbesteue-
rungsabkommen mit Belgien, Deutschland, Italien, Kanada, Norwegen, Österreich oder den Ver-
einigten Staaten (USA) Entlastung von deren Steuern, so müssen sämtliche in der Schweiz 
steuerbaren Einkünfte aus den betreffenden Staaten in die Berechnung der Steuer nach 
dem Aufwand einbezogen werden und die Steuer ist zum Steuersatz zu berechnen, der sich auf 
Grund des gesamten Einkommens ergibt (§ 1e der Verordnung des Regierungsrates über die 
Staats- und Gemeindesteuern). In diesem Falle sind zusätzlich die Ziffer 14 bis 20 der Steuerer-
klärung auszufüllen. 

  Berechnung der Steuer nach dem Aufwand  

Staats- und 
Gemeindesteuern 

 Die Steuer nach dem Aufwand wird nach dem gleichen Tarif berechnet wie die ordentliche Steuer 
vom Einkommen und Vermögen, gleichgültig ob sie nach dem Aufwand oder nach den bestimm-
ten Einkünften und Vermögenswerten bemessen wird. Das nicht unter die Steuer nach dem Auf-
wand fallende Auslandseinkommen wird auch für die Bestimmung des Steuersatzes nicht heran-
gezogen, ausgenommen dann, wenn Entlastung von amerikanischen, belgischen, deutschen, 
italienischen, kanadischen, norwegischen oder österreichischen Steuern beansprucht wird. 

Für die Berechnung der Steuer werden jeweils diejenigen Steuerfaktoren herangezogen, welche 
die höchste Steuerlast ergeben (Jährlicher Aufwand, Mindestaufwand nach Vielfachen des Miet-
werts bzw. Pensionspreises, Mindeststeuerlast oder Einkommen und Vermögen nach Kontroll-
rechnung). Die errechnete einfache Steuer wird mit dem Gesamtsteuerfuss der Wohnsitzgemein-
de multipliziert. Allfällig weitere im Kanton Thurgau entfallene Anteile an der einfachen Steuer 
werden mit den dort geltenden Gesamtsteuerfüssen multipliziert. 

Direkte Bundes-
steuer 

 Die Steuer nach dem Aufwand wird nach dem gleichen Tarif berechnet wie die ordentliche Steuer 
vom Einkommen, gleichgültig ob sie nach dem Aufwand oder nach den bestimmten Einkünften 
bemessen wird. Das nicht unter die Steuer nach dem Aufwand fallende Auslandseinkommen wird 
auch für die Bestimmung des Steuersatzes nicht herangezogen, ausgenommen dann, wenn Ent-
lastung von amerikanischen, belgischen, deutschen, italienischen, kanadischen, norwegischen 
oder österreichischen Steuern beansprucht wird.  

Für die Berechnung der Steuer werden jeweils diejenigen Steuerfaktoren herangezogen, welche 
die höchste Steuerlast ergeben (jährlicher Aufwand, Mindestaufwand nach Vielfachen des Miet-
werts bzw. Pensionspreises, Mindeststeuereinkommen oder Einkommen nach Kontrollrechnung). 

  Straffolgen bei Widerhandlungen 

  Steuerpflichtige, die der Aufforderung zur Einreichung der Steuererklärung oder der vorgeschrie-
benen Belege vorsätzlich oder fahrlässig nicht nachkommen, bzw. unwahre oder unvollständige
Angaben machen, können mit einer Busse belegt werden. 

Die nach rechtskräftiger Veranlagung festgestellte vorsätzliche oder fahrlässige Steuerhinterzie-
hung wird mit Busse von in der Regel der Höhe des hinterzogenen Steuerbetrags bestraft. Wer
die Steuerbehörden durch den Gebrauch gefälschter, verfälschter oder inhaltlich unwahrer Urkun-
den täuscht, wird überdies mit Gefängnis oder mit Busse bis zu CHF 30 000 bestraft (§ 208 ff. 
StG; Art. 174 ff. DBG). 

  Formularbezug / Kontakt  

  Die Steuererklärungsformulare werden jeweils anfangs Jahr für die Steuerperiode des Vorjahres 
von der Steuerverwaltung Thurgau zugestellt: 

Kontakt: Tel. Nr.:  058 345 30 30 / E-Mail: invo.sv@tg.ch 
 


